
AUS DEM HAUPTAUSSCHUSS 

Kurzbericht über die Sitzung 3/89 
des Hauptausschusses des Bundesinstituts iür 
Berufsbildung am 19. Juni 1989 in Bonn 

Am 19. Juni 1989 fand die Sondersit­
zung des Hauptausschusses (3/ 89) 
in Bonn statt. 

Im Mittelpunkt dieser Sitzung stand 
die bereits in der letzten Sitzung 
am ll ./12. Mai 1989 begonnene Be­
ratung zu den Bundesratsinitiativen 
des Landes Baden-Württemberg. 

Das Land Baden-Württemberg hat 
im Bundesrat eine Änderung des 
Berufsbildungsgesetzes und der 
Handwerksordnung beantragt, die 
zum Ziel haben soll, eine Berufs­
ausbildung unterhalb der Ebene 
eines anerkannten Ausbildungsbe­
rufs für leistungsgeminderte, je­
doch nicht behinderte Jugendliche 
zu ermöglichen (Bundesratsdruck-

sache 160/ 89). Hierzu hatte der 
Hauptausschuß bereits am 12. Mai 
1989 festgestellt, daß er eine Ge­
setzesänderung nicht für notwen­
dig hält. 
Zum Entwurf der Entschließung 
"Zur Sicherung angemessener 
Ausbildungschancen für leistungs­
geminderte, jedoch nicht behin­
derte Jugendliche'' - vom Land 
Baden-Württemberg mit Bundes­
ratsdrucksache 161/89 eingebracht 
- verabschiedete der Hauptaus­
schuß die weiter unten abgedruck­
te "Empfehlung zur Förderung der 
Berufsausbildung benachteiligter 
Jugendlicher" (s. S. 27). 

Weiter beschloß der Hauptaus­
schuß die ebenfalls unten abge-

Empfehlung des Hauptausschusses des 
Bundesinstituts iür Berufsbildung zur Förderung 
der Berufsausbildung benachteiligter 
Jugendlicher vom 19. Juni 1989 

Der Hauptausschuß des Bundesin­
stituts für Berufsbildung hat sich 
wiederholt mit der Förderung der 
Berufsausbildung lernbeeinträch­
tigter Jugendlicher befaßt und am 
25. August 1976, am 6. Dezember 
1979 sowie am 12. Mai 1989 dazu 
Empfehlungen verabschiedet. Die 
Empfehlungen bedürfen der wei­
teren Umsetzung in die Berufsbil­
dungspolitik und Ausbildungspra­
xis. 

l. Alle in der Bundesrepublik für 
die Berufsausbildung Verant­
wortlichen und an ihr Beteiligten 
haben in der Vergangenheit er­
hebliche Anstrengungen unter­
nommen, um den bildungspoliti­
schen Grundsatz zu verwirkli­
chen, allen Jugendlichen eine 
qualifizierte und anerkannte Be­
rufsausbildung zu vermitteln. 

Auf dem Weg zu diesem Ziel 
konnten zwar deutliche Fort-
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schritte erzielt werden; gleich­
wohl blieben nach fundierten 
Schätzungen der Bund-Län­
der-Kommission für Bildungspla­
nung und Forschungsförderung 
in den letzten Jahren im Durch­
schnitt mehr als 80 000 Jugendli­
che pro Jahr ohne Berufsausbil­
dung. Diese Jugendlichen neh­
men aus unterschiedlichen 
Gründen keine Ausbildung auf, 
brechen eine begonnene Ausbil­
dung ab, ohne eine neue zu be­
ginnen oder bestehen endgültig 
nicht die Abschlußprüfung am 
Ende ihrer Ausbildung. 

Die Auswirkungen der Ausbil­
dungslosigkeit für die betrof­
fenen Jugendlichen sowie die 
damit verbundenen beschäfti­
gungspolitischen, sozialpoliti­
schen und volkswirtschaftlichen 
Probleme sind schwerwiegend. 
Angesichts des weiter zurückge­
henden Bedarfs an un- und an-

druckte "Empfehlung zur Gestal­
tung einer Fortbildungskonzeption 
für Sozialstationen" (s. S. 28). 

Der Hauptausschuß befaßte sich 
schließlich mit dem Arbeitsergeb­
nis seines Unterausschusses "Me­
dien- Ausbildungsmittel'' und be­
schloß einstimmig die "Schwer­
punkte für die Medienforschung 
des Bundesinstituts für Berufsbil­
dung" (s. S. 31). 

Am Ende der Sitzung würdigte der 
Vorsitzende die Arbeit des Haupt­
ausschusses in der 2. Amtsperiode 
nach dem Berufsbildungsförde­
rungsgesetz (s. S. 32). 

Die 3. Amtsperiode des Hauptaus­
schusses beginnt am l. September 
1989, die konstituierende Sitzung 
des Hauptausschusses (4/ 89) findet 
am 27./28 . September 1989 in Ber­
lin statt. 

gelernten Arbeitskräften wer­
den diese Auswirkungen sich 
ohne gegensteuernde Maßnah­
men noch verschärfen. 

Nach allen vorliegenden Daten 
und Erkenntnissen ist für einen 
großen Teil dieser Jugendlichen 
ohne abgeschlossene Ausbil­
dung der Weg in eine zum Teil 
dauerhafte Arbeitslosigkeit vor­
gezeichnet, auch weil bei fehlen­
der beruflicher Ausbildung in 
jungen Jahren Bereitschaft und 
Fähigkeit zur späteren Weiterbil­
dung oder Nachqualifizierung in 
der Regel stark beeinträchtigt 
sind. 

Der Hauptausschuß appelliert 
deshalb an die Bundesregie­
rung und die Länder, an die So­
zialparteien und öffentliche Ver­
waltung, die Anstrengungen zur 
Verwirklichung des Grundsatzes 
"Berufsausbildung für alle" zu 
verstärken und - soweit erfor­
derlich - auch weitere Initiati­
ven und Maßnahmen zu ent­
wickeln und zu erproben. Ziel al­
ler Maßnahmen muß dabei sein, 
die betroffenen Jugendlichen im 
Rahmen des Berufsbildungsge-
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setzes in anerkannten Ausbil­
dungsberufen auszubilden. 

2. Die Gründe, warum Jugendliche 
keine Ausbildung aufnehmen 
oder an einer begonnenen Aus­
bildung scheitern, sind differen­
ziert. Sie können z. B. in fehlen­
der Berufsreife oder Ausbil­
dungsmotivation liegen, in man­
gelnder Vorbildung oder Lei­
stungsfähigkeit, in sozialen Be­
nachteiligungen oder sozial be­
dingten Verhaltensabweichun­
gen, in die Ausbildungsfähigkeit 
beeinträchtigenden Bildungsde­
fiziten bei jungen Aussiedlern 
und Ausländern, z. B. auch in 
Sprachdefiziten. Sie können 
aber auch in Fehlentscheidun­
gen aufgrund unzureichender 
Information und Beratung, in den 
Anforderungen einer Ausbil­
dung oder in Struktur und Um­
fang von regionalem Angebot 
und regionaler Nachfrage nach 
Ausbildungsplätzen begründet 
sein, die vorhandene Chancen­
beeinträchtigungen verstärken. 
Häufig treffen mehrere dieser 
Ursachen zusammen. 
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Eine entscheidende Senkung 
des Anteils beruflich nicht aus­
gebildeter Jugendlicher ist des­
halb nur mit einem Bündel diffe­
renzierter Maßnahmen zu errei­
chen, die der jeweiligen Situa­
tion und den individuellen Pro­
blemlagen entsprechen. 

Der Hauptausschuß hält es des­
halb für notwendig, in die Dis­
kussion zur Verbesserung der Si­
tuation der betroffenen Jugendli­
chen folgende Überlegungen 
einzubeziehen: 
e Die Länder sollten Maßnah­

men, die zur Minderung des 
Anteils der Jugendlichen oh­
ne Schulabschluß beitragen, 
sowie berufsorientierende 
und berufsmotivierende Un­
terrichtsangebote inhaltlich 
weiterentwickeln und be­
darfsgerecht ausweiten. Eine 
zentrale Rolle spielt dabei die 
Qualifizierung von Lehrern 
speziell für diese Aufgaben 
sowie die Verbesserung und 
Intensivierung der Zusam-

menarbeit mit der Arbeitsver­
waltung und der örtlichen 
Wirtschaft. 
Die bewährten, von der Ar­
beitsverwaltung geförderten 
Motivierungs- und Berufsvor­
bereitungsmaßnahmen sowie 
die Berufsinformation und 
-beratung- insbesondere für 
diese Zielgruppe - sollten in­
haltlich weiterentwickelt und 
ausgebaut und aufeinander 
abgestimmt werden. 

e Betriebe, Praxen und Verwal­
tungen sollten - insbesonde­
re in den noch von Ausbil­
dungsplatzengpässen betrof­
fenen Regionen und Berufs­
bereichen - in. ihren Ausbil­
dungsanstrengungen nicht 
nachlassen und sich stärker 
für die von Ausbildungslosig­
keit besonders betroffenen 
Gruppen öffnen. Die öffentli­
che Förderung zur Bereitstel­
lung eines ausreichenden Aus­
bildungsplatzangebots sollte 
in Regionen mit noch beste­
henden Ausbild ungsplatzeng­
pässen zielgruppenspezifisch 
und bedarfsgerecht fortge­
setzt werden. 

e Um mehr Jugendliche aus 
den betroffenen Zielgruppen 
ausbilden zu können, sollten 
die Ausbildenden wesentlich 
mehr von bewährten ausbil­
dungsbegleitenden und -er­
gänzenden Hilfen und ggf. 
auch von der Möglichkeit in­
dividueller Ausbildungszeit­
verlängerung Gebrauch ma­
chen. Besondere Bedeutung 

kommt dabei auch Maßnah­
men zur Verminderung von 
Ausbildungsabbrüchen und 
zur Vorbereitung auf die Ab­
schlußprüfungen zu. Das Bun­
desinstitut für Berufsbildung 
sollte die Ausbildenden da­
bei mehr als bisher durch 
spezielle Praxis- und Arbeits­
hilfen für die Ausbildung und 
die Qualifizierung von Ausbil­
dern unterstützen. Die zustän­
digen Stellen sollten die Be­
triebe über ihre Ausbildungs­
berater verstärkt auf diese 
Möglichkeiten aufmerksam 
machen. 
Die Förderprogramme für 
diese Zielgruppe, insbeson­
dere die von der Arbeitsver­
waltung nach dem Arbeitsför­
derungsgesetz geförderten 
Maßnahmen zur Berufsausbil­
dung benachteiligter Jugend­
licher müssen bedarfsge­
recht fortgesetzt und - wo es 
notwendig ist - verbessert 
und weiterentwickelt werden. 

3. Voraussetzung für die Entwick­
lung von Ausbildungsberufen ist 
wie bisher ein auf längere Sicht 
absehbarer Bedarf der Wirt­
schaft und nicht nur einzelner 
Betriebe für so Ausgebildete, 
d. h. eine konkrete und dauer­
hafte Verwertbarkeit von Ab­
schlüssen auf dem Arbeitsmarkt, 
die den Jugendlichen die Be­
schäftigungsrisiken un- und an­
gelernter Arbeitskräfte erspart 
und umfassende Weiterqualifi­
zierungsmöglichkeiten eröffnet. 

Empfehlungen des Hauptausschusses des 
Bundesinstituts für Berufsbildung zur Gestaltung 
einer Fortbildungskonzeption für Sozialstationen 
vom 19. Juni 1989 

Problembeschreibung 

In den vergangenen Jahren wurde 
in sämtlichen Bundesländern zur 
Unterstützung der häuslichen Pfle­
ge und zur Entlastung der stationä­
ren Einrichtungen der Ausbau der 
ambulanten Dienste insbesondere 

durch den Aufbau eines Netzes 
von Sozialstationen vorangetrie­
ben. Im Zusammenhang damit 
stellt sich die Frage nach den Kon­
sequenzen, die aus dieser Ent­
wicklung für die berufliche Fortbil­
dung des Personals in Sozialstatio­
nen zu ziehen sind. 
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